
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/6/10 97/07/0073
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1997

Index

L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AVG §38;

AVG §68 Abs1;

FlVfGG §10 Abs4;

FlVfLG Tir 1978 §23;

Rechtssatz

Die Entscheidung des Zivilgerichtes über die Löschung einer Dienstbarkeit stellt keine Vorfrage im Verfahren über

einen Antrag auf Abänderung eines rechtskräftigen Zusammenlegungsplanes dar.

Schlagworte

Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde
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